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Art, 2. Die Preise verstehen sich für gesundes, in gesetzlichen Müßen ausgerüstetes
Holz, mit oder ohne Rinde, franko verladen Normal- oder Schmalspurbahnstation (mit
Ausnahme der vom Departement des Innern zu bezeichnenden Bergbahnen), Der
obere Ansatz gilt für beste Ware. Für geringere Ware ist der Preis bis zum untern
Ansatz abzustufen.

Abfällige kantonale Gebühren und Zuschläge dürfen im interkantonalen Verkehr
nicht mehr als Fr. 1 und im innerkantonalen Verkehr nicht mehr als SV Rp. für den

Sier betragen und sind im Höchstpreis inbeqriffen. Das Vorwägcn und Vormessen ist
im Preise inbegriffen.

Art. 3. Der Verkauf findet, je nach Vereinbarung, im Walde, franko verladen
Abgangsstation oder franko Verbrauchsorl statt. Beim Verkauf im Walde ermäßigt sich

der Preis um die ortsüblichen Fuhr-, Verlade- und llmladckosten.
Bei direkter Zufuhr durch den Lieferanten zum Verbrauchsort gelten die gleiche»

Preise wie franko verladen Abgangsstation, wenn die Distanz vom Wald bis zum Vcr-
brauchsort nicht mehr als 6 Kilometer beträgt. Bei besonders günstiger kürzerer Abfuhr
ist ein entsprechender Abzug, bei größerer Distanz ei» angemessener Zuschlag statthaft.

Wenn der Fuhrlohn samt Verladen mehr als Fr. lv für den Stcr beträgt, so

ist die Hälfte des Überschusses, im Marimum Fr. 5 für den Sler, als Zuschlag zu
dem sonst innert den Grenzen der Höchstpreise vereinbarten Preise, vom Käufer zu
übernehmen.

Für lufttrockenes Holz ab Lager ist als Entschädigung für Platzmietc und Kapital-
zinS ein Zuschlag bis zu 10 "/» zu dem sonst innert den Grenzen der Höchstpreise ver-
einbarlen Preise zulässig. Als lufttrocken gilt Holz, das mindestens 6 Monate vor der
Übergabe aufgerüstet worden ist. Die Aufriistungszeit ist im Zweifelsfalle unter Zuzug
des LokalsorstpersonalS zu ermitteln.

Art. 4. Die Verfügnng ist auch anwendbar auf Lieferungsverträge, welche vor
deren Erlaß abgeschlossen und noch nicht beidscitig erfüllt worden sind.

Art. S. Wer den Vo schriften dieser Verfügung zuwiderhandelt oder diese umgeht,
wird nach Art. 1v des Bundcsratsbeschlusses vom 14. Juli 1917 bestraft.

Art. 6 Diese Verfügung tritt am 23, Dezember 1918 in Kraft. Diejenige vom
26. September 1917 wird hürmit aufgehoben.
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